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PAO Patentanwaltsordnung
PartGG Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
PflVG Pflichtversicherungsgesetz
P.L. Public Law
ProdHaftG Produkthaftungsgesetz
RAG Reichsarbeitsgericht
RAGE Entscheidungen des Reichsarbeitsrechts
RdA Recht der Arbeit (Zeitschrift)
RefE Referentenentwurf
RegE Regierungsentwurf, Gesetzentwurf der Bundesregierung
RGBl. Reichsgesetzblatt
RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RMBCA Revised Model Business Corporation Act
Rn. Randnummer
RVO Reichsversicherungsordnung
S. Satz; Seite
s. siehe
SAE Sammlung Arbeitsrechtlicher Entscheidungen
S.D.N.Y. United States District Court, Southern District of New York
Sec. Section
SGB Sozialgesetzbuch
Slg. Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes [EuGH] und des Gerichts

Erster Instanz
sog. sogenannte(r/s)
spez. speziell
StBerG Steuerberatungsgesetz
StGB Strafgesetzbuch
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st. Rspr. ständige Rechtsprechung
StVG Straßenverkehrsgesetz
u. a. unter anderem; unter anderen
UG Unternehmergesellschaft
UMAG Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungs-

rechts
UmweltHG Umwelthaftungsgesetz
unstr. unstreitig
U.S. Supreme Court of the United States; United States Reports
u.U. unter Umständen
v. versus
Verf. Verfasser(in)
VersR VersR – Zeitschrift für Versicherungsrecht, Haftungs- und Schadensrecht
vgl. vergleiche
VO Verordnung
VorstAG Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung
VP Die Versicherungspraxis (Zeitschrift)
vs. versus
Wis. Callaghan’s Official Wisconsin Reports
Wis.Supr. Supreme Court of Wisconsin
WM Wertpapier-Mitteilungen
Wpg Die Wirtschaftsprüfung (Zeitschrift)
WpHG Gesetz über den Wertpapierhandel, Wertpapierhandelsgesetz
WPO Wirtschaftsprüferordnung
WuW Wirtschaft und Wettbewerb (Zeitschrift)
z.B. zum Beispiel
ZBB Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft
ZGR Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
Ziff. Ziffer
ZIP ZIP, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
zit. zitiert; zitiert als
ZPO Zivilprozessordnung
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
Zshg. Zusammenhang
zust. zustimmend
ZVersWiss Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft
ZVglRWiss Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft
ZWeR Zeitschrift für Wettbewerbsrecht

Abkürzungsverzeichnis34

http://www.duncker-humblot.de


1. Teil

Einführung

Im aktienrechtlichen Schrifttum dürfte in den vergangenen Jahren kaum ein
Thema vergleichbar präsent gewesen sein wie die Haftung der Mitglieder des Vor-
stands gegenüber der Aktiengesellschaft.

Den Ausgangspunkt der intensiven Beschäftigung der Literatur mit diesem
Komplex bildete die „ARAG/Garmenbeck“-Entscheidung des BGH aus dem Jahr
1997.1 In dieser hatte sich der BGH mit der Frage auseinanderzusetzen, unter wel-
chen Voraussetzungen der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft verpflichtet ist,
Ersatzansprüche der Gesellschaft gegen Mitglieder des Vorstands geltend zu ma-
chen. Die überwiegend im Sinne einer grundsätzlichen Verfolgungspflicht mit nur
wenigen Ausnahmen aufgefassten Entscheidungsgründe setzten gleichsam den
„Startschuss“ für die Diskussion um die Vorstandshaftung, die zuvor mangels tat-
sächlicher Durchsetzung als im „Dornröschenschlaf“2 liegender „Papiertiger“3 ohne
erhebliche Praxisrelevanz existiert hatte, wenngleich der denkbar strenge Haf-
tungstatbestand des § 93 AktG bereits im Wesentlichen in der heute geltenden
Fassung vorhanden war. In der Folge der Entscheidung des BGH gewann die
Durchsetzung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft gegen ihre Vorstandsmit-
glieder erhebliche praktische Bedeutung,4 die sich nicht zuletzt an einer beachtlichen
Zahl von Fällen gezeigt hat, die in der jüngeren Vergangenheit auch über die
Wirtschaftspresse hinaus mediale Aufmerksamkeit erfahren haben.5 Die seit dem

1 BGHZ 135, 244; dazu eingehend unter 3. Teil A. II. sowie 5. Teil A. I.
2 Ulmer, FS Canaris, 2007, Bd. II, S. 451, 452.
3 Vgl. Hauger/Palzer, ZGR 2015, 33.
4 Vgl. die empirischen Befunde zur Zahl der veröffentlichten einschlägigen Gerichtsent-

scheidungen bei Ihlas, D&O, S. 723 ff. und deren Auswertung durch Bachmann, Gutachten
zum70. DJT, E 13 f., die für denZehnjahreszeitraum1986–1995 dieselbeAnzahl solcher Fälle
feststellen wie für den von 1886 bis 1985. Diese Zahl verdoppelte sich zwischen 1996 und 2005
und soll sich bis 2015 nochmals in demselben Maße vergrößern. Eine eher stärkere Zunahme
der Fallzahlen legt eine eigene juris-Recherche vom 05.03.2015 nach Rechtsprechung zu § 93
AktG nahe, die für den Zeitraum 1996–2005 36 Treffer, für 2006–2015 134 Treffer ergeben
hat. Dies mag indes teilweise auch an einem Bedeutungszuwachs des Internets und einer damit
einhergehenden Erleichterung und infolgedessen Zunahme von Veröffentlichungen liegen.

5 Vgl. exemplarisch die Berichterstattung zur Siemens-Korruptionsaffäre und dem Fall
„Kirch/Deutsche Bank/Breuer“, dazu z.B. Christoph Giesen in der Süddeutschen Zeitung v.
11.12.2013, „Ex-Finanzchef Neubürger soll 15 Millionen zahlen“, abzurufen unter http://
www.sueddeutsche.de/wirtschaft/prozess-um-siemens-korruptionsaffaere-ex-finanzchef-neub
uerger-muss-wohl-millionen-zahlen-1.1840755, zuletzt abgerufen am 05.03.2015; Dinah
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„ARAG/Garmenbeck“-Urteil erfolgten Gesetzesreformen, die für die aktienrecht-
liche Vorstandsinnenhaftung Bedeutung entfalteten, wirkten weitestgehend in
Richtung einer zunehmenden Regulierung des Vorstandshandelns durch die ge-
setzliche Festlegung von Pflichten6 oder einer Verschärfung der tatsächlichen Haf-
tung durch eine Verbesserung der Möglichkeiten der Aufdeckung von Pflichtver-
letzungen und der Durchsetzung von Ersatzansprüchen.7 Auch in der Rechtspre-
chung zeigt sich die Tendenz einer zunehmenden Verrechtlichung des Vorstands-
handelns.8 Lediglich in Gestalt der sogenannten Business Judgment Rule des § 93
Abs. 1 S. 2 AktG, deren Kodifikation ebenfalls in nicht unerheblichemMaße auf die
Aussagen des BGH zu den rechtlichen Bedingungen unternehmerischen Handelns in
der „ARAG/Garmenbeck“-Entscheidung zurückgeht und deren Bedeutung für die
Haftung der Vorstandsmitglieder bis heute umstritten ist, erfolgte eine punktuelle
Abmilderung der denkbar scharfen Vorstandshaftung des Aktiengesetzes für un-
ternehmerische Entscheidungen.9 Auch diese Vorschrift wurde indes durch das
UMAG10 im Jahr 2005 als – unnötiges –Gegengewicht zum eigenenKlagerecht einer
Aktionärsminderheit nach § 148 AktG,11mithin zu einer theoretischen Verbesserung
der Haftungsdurchsetzung, eingeführt.12

Obwohl seit der „ARAG/Garmenbeck“-Entscheidung, abgesehen von den dar-
gestellten Änderungen durch das UMAG, keine wesentlichen Reformen unmittelbar

Deckstein im SpiegelOnline v. 10.12.2013, „Siemens-Korruptionsaffäre: Ex-Finanzchef zu
15 Millionen Euro Schadensersatz verurteilt“, abzurufen unter http://www.spiegel.de/wirt
schaft/unternehmen/siemens-manager-neubuerger-zu-schadensersatz-verurteilt-a-938292.html,
zuletzt abgerufen am 05.03.2015; Sebastian Jost in der Welt v. 02.08.2014, „Fall Kirch –
Deutsche Bank nimmt Breuer in Regress“, abzurufen unter http://www.welt.de/wirtschaft/arti
cle130797230/Fall-Kirch-Deutsche-Bank-nimmt-Breuer-in-Regress.html, zuletzt abgerufen am
05.03.2015; FAZv. 20.02.2014, „Kirch-Vergleich kostet Deutsche Bank 925 Millionen Euro“,
abzurufen unter http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/einigung-kirch-vergleich-kostet-deutsche-
bank-925-millionen-euro-12811381.html, zuletzt abgerufen am 05.03.2015.

6 Gedacht ist hier vor allem an die zunehmende Regulierung durch das Kapitalmarktrecht
sowie die Intensivierung der Auseinandersetzung mit den Themenbereichen der Corporate
Governance und Compliance, aus der bspw. die Vorschrift des § 91 Abs. 2 AktG hervorge-
gangen ist (s. 2. Teil Fn. 271).

7 Namentlich in Gestalt der Herabsetzung des zur Einleitung einer Sonderprüfung gegen
den Willen der Hauptversammlungsmehrheit durch Minderheitsaktionäre erforderlichen
Quorums in § 142 Abs. 2 AktG (Art. 1 Nr. 11 UMAG) und der Einführung eines Aktionärs-
klagerechts in § 148 AktG durch das UMAG (s. Fn. 11), das indes bislang ohne praktische
Bedeutung ist.

8 Vgl. bspw. die detaillierten Vorgaben des LG München I zur pflichtgemäßen Ausge-
staltung der Compliance-Organisation im Fall „Siemens/Neubürger“, AG 2014, 332 (= ZIP
2014, 570) mit krit. Anmerkung Bachmann, ZIP 2014, 579.

9 Dazu ausführlich im 3. Teil A.
10 Gesetz zur Unternehmensintegrität undModernisierung des Anfechtungsrechts v. 22.09.

2005, BGBl. I 2005, S. 2802.
11 Gesetz zur Unternehmensintegrität undModernisierung des Anfechtungsrechts v. 22.09.

2005, Art. 1 Nr. 15, BGBl. I 2005, S. 2802, 2804. Dazu noch eingehend im 5. Teil B.
12 Dazu unter 5. Teil B. II. 1. h) bb).
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der aktienrechtlichen Vorstandsinnenhaftung erfolgt sind und in der Zwischenzeit
keine einschlägige gerichtliche Entscheidung von vergleichbarer Tragweite ergan-
gen ist, hat die Schrifttumsdiskussion, vielfach angefacht durch die beschriebenen
„Skandalfälle“, weder an Intensität noch anAktualität verloren. Diesmachen neueste
Beiträge13 einschließlich einer monographischen Bearbeitung,14 auch nach dem
70. Deutschen Juristentag, der sich im Herbst 2014 der Frage nach Notwendigkeit
und Möglichkeiten einer Reform der Organhaftung gewidmet hat,15 deutlich.

Angesichts der „spektakulären“, durch die Presse auch einer breiten Öffent-
lichkeit bekannt gewordenen gerichtlichen Auseinandersetzungen,16 die aber, dies
sei ausdrücklich betont, in keinem bekannt gewordenen Fall zu einer „wirtschaft-
lichen Existenzvernichtung“ im Sinne einer Privatinsolvenz eines Vorstandsmit-
glieds geführt haben,17 wird im Schrifttum verbreitet eine Beschränkung der Vor-
standshaftung zumindest de lege ferenda gefordert und von einer zunehmenden Zahl
von Stimmen, namentlich im Kartellbußgeldrecht nach dessen Sinn und Zweck
sowie darüber hinaus aufgrund der Fürsorgepflicht der Gesellschaft gegenüber den
Vorstandsmitgliedern oder im Wege der Rechtsfortbildung praeter legem, bereits de
lege lata eine entsprechende Haftungsbeschränkung befürwortet. Indes gilt es, sich
auch vor Augen zu führen, dass außerhalb der Aufsehen erregenden, gerichtlich
verhandelten Fälle kaumErkenntnisse zum „Normalfall“ der Vorstandsinnenhaftung
vorliegen.18 Mithin ist nicht festzustellen, ob die von den Befürwortern einer Haf-
tungsbeschränkung beklagte „existenzvernichtende“ Haftung für lediglich leichte
Verfehlungen – wobei auch die „Leichtigkeit“ einiger der den „Skandalfällen“ zu-
grunde liegenden Verfehlungen teils durchaus zweifelhaft ist19 – den „Normalfall“

13 U.a. Hauger/Palzer, ZGR 2015, 33; F. Gaul, AG 2015, 109; Bachmann, WM 2015, 105;
Bayer/Scholz, ZIP 2015, 149.

14 Scholz, Die existenzvernichtende Haftung von Vorstandsmitgliedern.
15 Dazu das Gutachten Bachmanns: „Reform der Organhaftung? – Materielles Haftungs-

recht und seine Durchsetzung in privaten und öffentlichen Unternehmen“.
16 Siehe die Bsp. beiHopt, ZIP 2013, 1793, 1794; Scholz, Die existenzvernichtendeHaftung

von Vorstandsmitgliedern, S. 234 f.; F. Gaul, AG 2015, 109 f.; Hauger/Palzer, ZGR 2015, 33,
36.

17 Vielmehr wurde bspw. in dem wohl bekanntesten dieser Fälle, der Siemens-Korrupti-
onsaffäre, gegen den ehemaligen Finanzvorstand Heinz-Joachim Neubürger bereits lediglich
ein Bruchteil des Schadens eingeklagt und später ein Vergleich zu einem Bruchteil der er-
strittenen Summe geschlossen. Dazu zunächst LG München I, AG 2014, 332; Anlage zum
Tagesordnungspunkt 11 der Hauptversammlung der Siemens AG am 27.01.2015, Einberufung
der ordentlichen Hauptversammlung 2015, S. 45, abzurufen unter http://www.siemens.com/in
vestor/pool/de/investor_relations/events/hauptversammlung/2015/hv2015_einberufung_de.
pdf, zuletzt abgerufen am 09.02.2015; Bayer/Scholz, ZIP 2015, 149. Vgl. auch die Bsp. bei
Bachmann, Gutachten zum 70. DJT, E 11 Fn. 6.

18 DeutlichBachmann, Gutachten zum70. DJT, E 12: „Der ,Normalfall‘ – EinDunkelfeld“;
zu den empirischen Befunden ebd., S. 12 ff.; ähnl. Hauger/Palzer, ZGR 2015, 33, 34.

19 Solche Zweifel ebenfalls andeutendHauger/Palzer, ZGR 2015, 33, 83: „[…] umFälle, in
denenOrganmitgliedern eine unternehmerische Entscheidung zumVerhängnis gewordenwäre,
geht es dabei praktisch nie.“.
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